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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 5. Mai 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200505_AenderungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des 

neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein*)
Vom 5. Mai 2020 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587), verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 
Änderung 

der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung

Die SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung vom 
1. Mai 2020, ersatzverkündet am 1. Mai 2020 auf 
der Internetseite https://schleswig-holstein.de/DE/ 
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_ 
Corona.html (GVOBl. Schl.-H. S. 271), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 6 werden die Wörter „soweit sie 
jeweils nicht seit mindestens 24 Stunden nach 
dem Infektionsschutzgesetz zur Absonderung 
verpflichtet sind.“ gestrichen.

b) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 an-
gefügt:

„7. in geöffneten Sportboothäfen Sportboote 
nutzen oder Arbeiten daran vornehmen.“

c) Nach Nummer 7 wird folgender Satz 2 ange-
fügt:

„Die Ausnahmen nach Satz 1 Nummer 6 und 7 
gelten nicht für Personen, die seit mindestens 
24 Stunden nach dem Infektionsschutzgesetz 
zur Absonderung verpflichtet sind.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Verkaufsstellen des Einzelhandels dürfen 
nur unter folgenden Voraussetzungen geöffnet 
werden:

1. Einhaltung der Voraussetzungen des § 2 
Absatz 2;

2. Einhaltung der Hygienestandards nach § 9 
Absatz 1 und 2;

3. Beschränkung der Kundenzahl auf ma-
ximal eine Person je zehn Quadratmeter 
Verkaufsfläche im Ladengeschäft und Ver-
einzelungsmöglichkeit wartender Kunden 
vor der Tür;

4. bei Ladengeschäften mit über 200 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche: 

Überwachung der Einhaltung der Vorausset-
zungen aus Nummern 1 bis 3 durch mindes-
tens eine Kontrollkraft; für jede weiteren 400, 
800, 1.600, 3.200, 6.400 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche ist mindestens eine weitere Kon-
trollkraft erforderlich.

Zur Verkaufsfläche gehören alle Flächen eines 
Betriebs, die den Kunden zugänglich sind, auf 
denen Waren angeboten werden, die mit dem 
Verkaufsvorgang in einem räumlich-funktiona-
len Zusammenhang stehen oder die von diesen 
Flächen umgeben sind. Unter den Vorausset-
zungen des Satz 1 Nummern 1 und 2 können 
vorbestellte Waren bei Warenabgabestellen 
des Einzelhandels abgeholt werden.“ 

b) Absatz 1a lautet wie folgt:

„(1a) Für Einzelhandelsbetriebe für Lebens- 
und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und 
Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, 
Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Ban-
ken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, 
Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Garten-
bau- und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelaus-
gabestellen (Tafeln) oder den Großhandel gel-
ten die Voraussetzungen in Absatz 1 Nummer 
3 und 4 nicht.“ 

c) Absatz 1b wird gestrichen.

d) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 3“ 
durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 

e) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Satz 3“ 
durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt.

f) In Absatz 7 wird in den Sätzen 1 und 2 die 
Angabe „Satz 3“ jeweils durch die Angabe 
„Satz 1“ ersetzt.

g) In Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„15“ durch die Angabe „10“ ersetzt.

*) Ändert LVO vom 1. Mai 2020, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. B 2126-13-14
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h) In Absatz 11 Satz 1 sind die Worte „zur Aus-
übung kontaktfreier Sportarten“ zu streichen.

3. § 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen Gottes-
dienste und Zusammenkünfte zum Zwecke des 
Gebetes, auch besondere religiöse Feste wie Tau-
fen, Beschneidungen, Trauungen oder Trauergot-
tesdienste, nur unter folgenden Voraussetzungen 
stattfinden:

1. Die Teilnehmerzahl ist auf eine Person je zehn 
Quadratmeter zu begrenzen.

2. Die Gemeinschaften treffen Vorkehrungen 
zur geordneten Durchführung der Zusam-
menkünfte und dafür, dass Infektionsketten 
rasch und vollständig nachvollzogen werden 
können.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2020 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 5. Mai 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren


